
 

 

 

Information zum Nachteilsausgleich an der Ellen-Key-Schule 
Stand: August 2025 

 
Sofern Ihr Kind durch Lese-Rechtschreibschwierigkeiten, eine Dyskalkulie, eine Erkrankung oder 

einen sonderpädagogischen Förderbedarf auf einen Nachteilsausgleich angewiesen ist, 

berücksichtigen Sie bitte Folgendes:  

 
 

7. Klasse  • 1. Schulwoche: schriftliche Information über LRS / Dyskalkulie / Erkrankung / 
sonderpädagogischer Förderbedarf an die Klassenleitung 
 

• nur bei LRS: ggf. Antrag auf Notenschutz bis zum 01.10. des Schuljahres an 
Frau Robin   

8. Klasse  • nur bei LRS: ggf. Antrag auf Notenschutz bis zum 01.10. des Schuljahres an 
Frau Robin   

9. Klasse  • nur bei LRS: ggf. Antrag auf Notenschutz bis zum 01.10. des Schuljahres an 
Frau Robin   
 

• Antrag auf Nachteilsausgleich für die vergleichenden Arbeiten in Jahrgang 9 
(BBR) bis Ende der ersten Woche nach den Winterferien an Frau Malkowski  

10. Klasse  • nur bei LRS: ggf. Antrag auf Notenschutz bis zum 01.10. des Schuljahres an 
Frau Robin   
 

• Antrag auf Nachteilsausgleich für die Prüfungen in Jahrgang 10 (eBBR oder 
MSA) bis Ende der ersten Woche nach den Winterferien an Frau Malkowski 

11. Klasse  • Schulwoche: schriftliche Information über LRS / Dyskalkulie / Erkrankung / 
sonderpädagogischer Förderbedarf an die Klassenleitung 
 

• nur bei LRS: ggf. Antrag auf Notenschutz bis zum 01.10. des Schuljahres an 
Frau Robin   

Jahrgang 12 • Schulwoche: schriftliche Information über LRS / Dyskalkulie / Erkrankung / 
sonderpädagogischer Förderbedarf an Tutor:in 
 

• nur bei LRS: ggf. Antrag auf Notenschutz bis zum 01.10. des Schuljahres an 
Frau Robin   

Jahrgang 13 • nur bei LRS: ggf. Antrag auf Notenschutz bis zum 01.10. des Schuljahres an 
Frau Robin  
 

• Antrag auf Nachteilsausgleich für die Prüfungen bis 01.02. des Schuljahres an 
Frau Schenk 

 
 
 
F. Stenzel – Fachleitung Individualisierung/Inklusion (FBI) 
A. Robin – Lehrkraft für LRS 


